
nschweig 

10 C 201/14 Amtsgericht Wolfsburg

Landgericht Brau 
Geschäfts-Nr.: 
4 S 474t15 (061)

Verkündet am: 

30.01 ,2017 
Wasem, Justizan gestellte 
als U rkund

;  
lm Namen des Volkeil 

 

i 

Urte il

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte. Rechtsanw" Dr

Ktäger und Berufungskläger

Munte & Coll., Mecklenburger $tr. 7,
38440 Wolfsburg, 
Geschäftszeichen:

gegen

wegen Schadensersatz aus Verkehrsunfall (Mietwagen) 

hat die 4 Zivilkarnmer des Landgerichts Braunschweig auf die miindliche Verhandlung 
vom 11.01.2017 durch den Richter  als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

1 . Auf die Berufung des Klägers vom 25.11.2015 wird das Urteil des Amtsgerichts
wolfsburg vom 03,1 1.2o1s - 10 c 2ß1114 - abgeändert und wie fotgt neü
gefasst; 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager 7n,A1EUR nebst Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiiigen Basiszinssatz seit dem 13.06,2014
zu zahlen. 

lrn übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
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Die Kosten des Rechisstrgites erster und zweiter Instanz trägt der Kläger zueinem Drittel und die Beklagte zu zwei Drftteln. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Revision wird nicht zugelassen.

a

4. 

5.

G-ründe: 

t.

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahfung restlicher Mietwagenkosten in Anspruch. 

Hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen wird Bezug genommen auf das 
erstinstanzliche urteil des Amtsgerichts woifsburg vom 0J.1 1.2015. 

Das Amtsgericht hat dern Kläger von den geforderten 1.065,82 EUR nur einen Betrag 
von 221'99 EUR zugesprochen und die Klage irn übrigen abgewiesen. Zur Begründung 
hat es ausgefllhrt, dass nur fitr die erste woche der AnmietunE vom 2g.02.2014 bis 
zum 06 03 '2014 ein Anspruch in der geltend gemachten Höhe bestehe. Fiir den
dartrber hinausgehenden Zeitraum habe der Kräger gegen die 
Schadensnlinderungspflicht verstoßen und insoweit die Erforderlichkeit der gettend 
gemachten Mietwagenkosten nicht substantiiert dargelegt. Für die erste woche der 
Mietwagenanmietung komme es nicht auf die Frage an, ob der in Anspruch 
genommene Mietwagentarif ortsüblich und angemessen sei, da sich der Kläger bei der 
Anmietung in einer Notsituation befunden habe. Für die Zeit ab dem 06.03 ,2a14 sei die 
Klage hingegen unbegründet, da von diesem Tag an der Kläger gewusst habe oder 
hätte wissen müssen, dass seine Fahrzeugreparatur mindestens 11 Tage in Anspruch 
nehmen wird' Daher seien ab <lem 06.03.2014 nur clie ortsüblichen und angernessen 
Mietwagenkosten erstattungsfähig. Diese seien durch Einholung eines 
sachverständigengutachtens zu bestimmen" Das Amtsgericht Wolfsburg hat daher mit 
Beschluss vom 14.04'2015 die Einholung eines sachverständigenguiachtens über die
ortsüblichen und angemessen Mietwagenkosten sowie die angemes$ene und 
erforderliche Reparaturdauer beschlossen und dem Kläger eine Frist zur Einzahlung 
eines vorschusses für die Gutachterkosten gesetzt, Da diese nicht einbezahlt wurden.
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sei der Kläger beweisfällig geblieben. Ein Anspruch für den über den 06 03 .2014
hfnausgehenden Zeitraum bestehe daher nicht. 

Gegen das dem Kläger am 09. 11"2a15 zugestellte urteil hat diese,r mit $chriftsatz vom
24'11'2015' eingegangen beim Berufungsger"icht am 25. 11.2CI15, Berufung eingelegt
und diese mit schriftsatz vom 0g.02.2016, zugegangen am sefhen Tag, begrundet. 

Der Kläger trägt zur Berufungsbegründung vor, dass das Arntsgericht die vorn Kläger
vorgetragenen Gesamtumstände der Anmietsituation fehlerhaft gewürdigt habe. lm
Hinblick auf die vom BGH befi'lrwortete subjektbezogene schadensbetrachtung seien
die Kosten für einen in einer Notsituation angemieteten Mietwagen für den ganzen
Zeitraun der Reparatur des eigenen Fahrzeuges erstattungsfähig. Der Geschädigte seinach der Rechtsprechung des BGH nicht gehallen, nach Anmietung In einer
Notsituation nach einem gewissen zeitablauf den Miettarif zu hinterfragen und eventuett
zu tauschen' Femer habe die Beklagte nicht bewiesen, dass dem Kläger zurn
Anmietzeitraum ein Mietwagen im Normaltarif zugänglich gewesen sei. Daher könne
dem Kläger kein verstoß gegen die schadensminderungspflicht vorgeworfen werden. 

Hilfsweise führt der Kläger aus, dass das Amtsgericht gehalten sei, eine schätzirng der
ottstiblichen und angemessenen Mietwagenkosten nach $ 2s7 zpa vorzunehmen. 
Dabei sei das arithmetische Mittel aus der Frauenhofer-Erhebung und des schwacke- 
Automietpreisspiegefs heranzuziehen, Die Berufungskammer sei an die vom
Amtsgericht gewählte Methode nicht gebunden, sondern könne in Bezug auf die
verfahrensgestaftung uncl darnit auf die Frage, wie die Schadenshöhe zu ermitteln isi, 
rm eigenen Ermessen entscheiden. 

Des weiteren begehrl der Kläger in der Berufungsinstanz nunmehr die Zahlung der
außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten und nicht nur die Freistellunq.

Der Kläger beantragt,

1' unter Abänderung des am 03.11.2a14 verkündeten urteils des Amtsgenchtes
wolfsbr'rrg (10 c 201114), die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger wejtere
843'83 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten uber dem jeweiligen 
Basiszinssatz auf diesen Betrag seit dem 13.06.2014 zu zahren.
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2' unter Abändemng des am 03"1 1.zau verk[rndeten urteils des Amtsgerichtes 
wolfsburg (10 c 2a1'r14), die Bekragte zu verurteiren, an den Krager 
außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 133,g2 EUR nebst 
Zinsen in H<ihe von 5 Prozentpunkten irber dem jeweiligen Basiszinssatz seit 
dem 1J.06.1014 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zuruckzuweisen.

Die Beklagte ist der Meinung, das Amtsgericht habe in nicht zu beanstandender weise
entschieden' Konkrete Anhaltspunkte fur eine Unrichtigkeit der Beweiswürdigirng des
Amtsgerichtes seien nicht vorgetragen. Es sei nicht zu beanstanden, dass das
Amtsgericht den im sinne des s 24g BGB ars notwendig und zweckmäßig 
anzusehenden Notlagentarif begrenzt auf eine woche. Fur den über die erste woche
hinausgehenden zeitraum der Mietwagenanrnietung, habe das Amtsgericht zutreffend 
erkannt' dass der Kläger beweispflichtig geblieben sei, denn cjas Amtsgericht sei nicht 
verpflichtet' eine schätzung anhand der bekannten schätzgrundlagen vorzunehmen. lm 
Übrigen habe die Beklagte für den Zeitraunr nach der ersten woche die ortsübtichen
und erforderlichen Mietwagenkosten erstattet, Ausgehend vom Frauenhofer- 
Marktpreisspiegel sei es dabei sogar zu einer überzahrung gekornmen.

1' Die Berufung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegl und 
begründet worden. 

2' Die Berufung hat in der sache teilweise Erfolg. Die Klage ist zulässig und in Höhe 
von 712'01 EUR begründet, weswegen das urteil des Amtsgerichtes Wotfsburg vom 
03' 1 1.2015 in dem aus dem Tenor ersichflichem umfang abzuändern war. 

a) Dem Kläger ist ein Anspruch aiif Ersatz der Mietwagenkosten für den Zeitraum
28'a2'2014'bis 06-03 2Ü14 gemäß S$ 7, 17 $rVG, 115 WG in Höhe van 481,gS EUR
entstancien.

ll.
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Dle Ausführungen des Amtsgerichtes, w'nach für die Zeit von 
06,03.2014 die taisächtich gereisteten MietwagenkCIsten

28.0?,2014 

ge$churdet 
Rechtsfehler.

bis 

seien, sind ohne

Eine Berufung kann nur darauf gestützt werden, dass die erstinstanzliche Entscheidung
auf einer Rechtsverletzung beruht, die Tatsachenfeststeilung unrichtig ist oder neue
berücksichtigungspflichtige Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorliegen. vorliegend hat
das Amtsgericht die ihm Rahmen der mündlichen verhandlung erhobenen Beweise
zutreffend gewtirdigt und rechtsfehlerfrei ausgeführt, däss es für die erste woche derAnrnietung nicht auf den ortsüblichen und angemessenen Mietwagentarif ankomme, dader Kfäger sich in diesem Zeitraum in einer Notsituation befunden habe (vgt. BGHurteil vom 14'02'2006, vl zR 12si05). Das Arntsgericht hat insoweit nachvollziehbar
dargelegt, dass sich aus der Farteianhörung bzw. Zeugenvemehmung in der
mundlichen verhandlung ergeben habe, dass der Kläger bedingt durch die nopendigen
ärztlichen untersuchungen erst um 18.30 uhr und darnit nach clem allgemeinen
Geschäftsschluss auf dem Gelände der Firma angekommen sei. Erst hier
habe er über die Notwendigkeit der Anmietung eines Ersatzwagens entscheiden 
kÖnnen' unter Verweis auf die verpflichtung der Beförderung der zeiflich gebundenen 
Mitfahrer hat das Amtsgericht nachvollziehbar eine Eilbedrirftigkeit der Anmietung 
angenommen' Ferner hat das Amtsgericht plausibel dargeregt, dass der Kiäger in solch 
einer situation nicltt gehalten war, auf einen anderen Anbieter auszuweichen. 

Mithin ist dem Amtsgericht zuzugeben, dass fur den Zeitraurn zg.oz.z014 bis
06"03'2014 der tatsächfich gezahlte Betrag von 450,00 EUR zuzüglich Mehnvertsteuer 
in Hohe von 85,s0 EuR, insgesamt arso 535,50 EUR, geschuldet sind, 

Das Amtsgericht hat in seine übertegungen atlerdings nicht einfließen lassen, dass bei
klassengleicher Anmietung eine Anrechnung der Eigenersparnis zu erfolgen hat. Diese
wird überwiegend in HÖhe von 104/o vorgenommen (oLG Koblenz, urteil vom 02.ü2.15,
12u 1429/13; oLG Hamnr, urteir vorn 21.04.200g,6 u 1gs/07; oLG Körn, urteir vom
19.6.06, 1B u 10/06, gebiiligt von BGH, urteir vom 02.02.10, vr zR 139/08; oLG ceile,
urteil vom 30'09'09, 14 u 63109). somii sind von den geschirtdeten 53s,s0 EUR 10%(53'55 EUR) abzuziehen, Mithin sind 481,95 EuR für den Zeitraum 2g.02.2014 bis
06. 03.20 1 4 geschutdet.



$ 
.1i 

":jl

{t{ 
,+ 
di
trt

äü.

$: 

f 
{ 

$ 
?l 

'}

6

Richtigenueise hat das Amtsgericht hiervon den auf diesen AnrnierunEszeitraum 
entfallenden geteisteten Betrag in Abzug gebracht. Die von der Beklagten 
vorgenommene Zahlung wird im hlesigen urteil unter dem untenstehenden punkt c)
ganzheiilich Berücksichtigung finden. 

b) Ftlr den Anmietungszeitraum 0703.2014 bis 31.03.2014 ist dem Ktäger ein
Anspruch auf Ersatz der Mietwagenkosten gemäß $$ z, t7 stvc, 11s wG in Höhe von
1 663,24 EUR entstanden.

Die vom Amtsgericht vertretene Ansicht, wonach nach Ablauf von einer woche nicht
mehr die tatsächlich angefaflenen Koslen des Mietwagens, die einem Nolagentarif 
entsprachen, sondern nur noch die ortsüblichen und angemessenen Kosten. a)
erstatten sind, stÖßt auf keine Bedenken. Der BGH hat zwar entschieden, dass bei
einer kurzen Anmietungsdauer von 5 Tagen ein wechsel auf einen vom schädiger 
angebotenen gÜnstigeren Anbieter nicht zumutbar ist {BGH, urteil vom 13.01.0g, vl zR
134i08) Dass der BGH die Frage gerade an der Zurnutbarkeit festmacht, lässt aber
erkennen, dass er auch davon ausgeht, dass bei einer längeren Dauer nur noch cjer 
ortsübliche Tarif geschuldet ist. Diesen Zeitpunkt hier auf den 06,03 .2014 und damit
eine woche nach Anmietung zu legen, stößt auf keineriei Bedenken. Zum einen ist 
nach einem Zeitablauf von einer woche die beiAnmietung des Fahzeuges bestehende 
Eilbedürftigkeit nach aflgemeiner Lebenserfahrung nicht mehr gegeben. Zum anderen 
wusste cler Kläger nach den amtsgerichtlichen Feststellungen zu diesem Zeitpunkt, 
dass die Reparatur mindestens noch 11 Tage in Anspruch nehmen wird oder hätte dies 
wlssen kÖnnen' Insoweit ist die Ansicht des Amtsgerichts rechtsfehlerfrei, wonach für
den Zeitraum 07'03'2014 brs 31.03.2014 nur der ortsübliche uncl angemessene Tarif 
geschuldet ist. 

Die Berufung ist aber dennoch teilweise begründet, weil die Höhe der zu 
Kosten entgegen der Auffassung des Amtsgerichts nach g 287 Abs. 1 

Hinzuziehung der veröffentlichten preislisren geschäH werden kann.

erstattenderl

ZPO unter

Die Kammer ist an die in erster fnstanz gewählte Methode der schadensberechnung 
(sachverständigengutachten), unabhängig von der Frage, ob nach der Nichtzahlung
des Auslagenvorschusses dort nicht eine schätzung geboten gewesen wäre, nicht
gebunden lhr kommt in Eezug auf die verfahrensgestartung und damit auch auf die
Frage, nrie die schadenshöhe zu ermittern ist, ein ergenes Ermessen zu (vgr, LG
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Mönchengladbach, urteil vOrn gg/12).14.05 ,2a13,5 s sie ubt dieses hier dahingehend 
aus' dass sie den dem Kläger entstandenen schaden nach $ 2s7 Abs. 1 Zpo untei
Zugrundelegung des arithmetischen Mittels der sich aus dern schwacke- 
Automietpreisspiegel zaW sowie dem Marktpreisspiegel Mietwagen zgg des
Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und organisalion ergebenden Mittelwer.te
schäh (vgl' LG Braunschweig, Urteil vorn 31 .a|.2a14,6 s 4zzl13; Lc graunschweio 
Urteil vonr 3AJZ.?AM, .l S 265/14).

Die Ausführungen des Amtsgerichtes, wonach von einer Notwendigkeit der Anmietung
elnes Ersatzfahrzeuges bis zurn 31.03.20'14 ausgegangen wird, treffen auf keine
Bedenken' Nachvoflziehbar hat das Amtsgericht diese Ansicht damit begründet, dass
die Bekfagte selbst in ihrer Berechnung von einer Anmietdauer von JZ Tagen 
ausgegangen ist und insoweit die Erforderlichkeit und grundsätzliche Berechtigung des
Klägers zur Anrnietung anerkannt hat. Jedenfalls dann, wenn sie bei ihrer Abrechnung 
mit entsprechend konkreten Zahlen operiert und sogar eine Zahlung vornimmt, muss 
sie diese später auch gegen sich gelten lassen. Es sei denn, sie hätte sich ausdrrlcklich 
alle Rechte einer späteren andenrveitigen Berechnung vorbehaften. 

Die MÖglichkeit den Schaden der somit verbleibenden 2s notwendigen Tage nach g 
287 Abs' 1 zPa zu schätzen hat das Arntsgericht rnit einer nicht übeaer,rgenden 
Begründung verneint' Gerade wenn der jeweilige unfallgeschädigte nicht durch 
Streitigkeiten eher allgemeiner Art benachteiligt werden soil, liegt es nahe, von der 
Möglichkeit der Schätzung aufgrund der bekannten Tabellen irnmer Gebrauch zu
machen' wenn der im Einzetfaif vorgetragene $achverhaft keine positiven
Anhaltspunkte für eine vorn Ergebnis abweichende Bewertung ergibt (LG 
Braunschweig, Urteil vom 31 .A1.ZAß. S 422113).

Der BGH hat angesichts der Regelung des $ 287 zPo nicht nur die Anwendung beider 
Tabellen gebilligt, sondern auch Abweichungen durch Zu- oder Abschläge (BGH, urtejl 
vom 1204.11, vl zR 300109; BGH, urteil vom zT.a312, vt ZR 40/10; BGH, urteil vom 
18 12'x2' vl zR 316i11) Mittlemreile sehr verbreitet ist die verrnittelnde Auffassung, die
das arithrnetische Miftel zwischen schwacke-Liste und Marktpreisspietgei des
Fraunhofer Instituts nimrnt (oLG saarbrücken, urteil vom 22.12.0g, 4 u 2g4/Ag, auch
gebifligt von BGH, urteir vom "19.05.10, vr zR 2gg/0g; KG, urteir vom 02 09 "10, 22 u
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146/09r KG, urteir vorn 08,0s,14,22 u 11g/13; oLG Hamm, Urreir vom 2007.11, 13 u
108/10; OLG eelb, Urteil vom 2g.1, 12, 14 U 49/11; OLG Köln, Urteit vorn 30.07.13, 15u 212112; weitere Fundstellen bei Nuget jurispR-verkR 3/201 2, 1gt2aß, 23/2013)
Dernnach ist der Mitwagenpreis aus dem Automietpreisspiegel von schwacke und dem
Marktpreisspiegel Mietwagen des Fraunhofer Instituts zu addieren und anschheßend
durch zwei zu teilen urn den angeme$senen Mietwagenpreis zu ermittetn, wobei die
Tabelfenwerte ohne Zu- oder Abschfäge wegen der Nebenkosten zu verwenden sind (s.
dazu urteii der hiesigen 7. Zivirkammer vom 23.0s.2013 - 7 s 3g0/12).

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das beschädigte Fahzeug skoda octavia
Combi 2'0 TDI mit einer Laufleistung von 17.000 Kilometern und einern Atter zum
unfallzeitpunkt von sieben Monaten entsprechend der amtsgerichilichen Feststelfung 
der Fahrzeuggruppe 7 zuzuordnen ist,

Die Fraunhofertabefle (Auflage posfleitzahlgebiet2a14, s. 94) sieht im wolfsburg mi1
der Postleitzahl 38..' für 7 Tage einen Mittelwert von zg3,78 EUR vor. Hieraus e'gibt 
sich bei der Anmietung von über einer woche ein Tagespreis von 41,g7 EuR. Für die
gegenständliche h'lietdauer von noch 25 Tagen ergibt srch denrnach nach der 
Fraunhofertabelre ein wert von 25 x 41,g7 = 1 .04g,2F EUR

Der Autornietpreisspiegel von schwacke (Ausgabe 2014, s. 135) weist für das 
Postleitzalrlgebiet 384... für die wochenpauschale einen arithmetische Mittelwert von 
741 '12 € aus' Hieraus ergibt sich bei einer Anmietdauer von mehr als einer woche ein 
Tagesmietpreis von 105,87 EUR, Für 25 Tagen ergibi sich somit nach Schwacke ein 
Wert von 25 x 105,87 = 2.646,95 EUR.

wie die Abrechnung angesichts unterschiedilcher Abrechnungseinheilen 
{wochentarifi3*Tages-Tarif) vorzunehmen ist, ist grundsätzlich streitig. Die hier
vertretene Ansicht' der durchschnittlichen Tagesberechnung, die auswerstich derAnlage K7 selbst vorn Kläger vorgenCImmen wurde, ist von der Rechtsprechung
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anerkannt und wird von verschiedenen Gerichten vertreten (vgl. oLG celle, urteii vom
29,1.12, 14 u 49111; ols Kötn, urteir vom 30.7 13, 1s u 21el1z).

Das arithmetische Mittel aus Fraunhofertabelte (1,04g,25 EUR) und sclrwackeliste 
(2,ö46,85 EUR) beträgt vortiegend 1.g4g,05 EUR

Kosten für die vollkaskoversicherung sind nicht zu berücksichtigen, da sie in den in den 
Erhebungen genannten Mittelwerten berucksichtigt sind. Konkrete Gesichtspunkte für 
eine Berücksichtigung im Einzelfall sind von der Klägerin nicht dargelegt. Zusatzkosten 
für winterreifen sind nur zu berücksichtigen, wenn diese üblicherweise in Rechnuno 
gesteltt werden (gGH, urteil vom 05.03.13, vl zR 245111).

Bei klassengleicher Anmietung ist eine Anrechnung der Eigenersparnis irr Höhe von
1a% vorzunehmen (s'o') somit ergibt sich vorliegend für den Anmietzeitraum 
07,03 2014 bis 31.03.20't4 ein Betrag von 1.66g,24 EUR 1= 1.g4g,05 EUR _ 10o/o). 

c) Dem Kläger steht somit fÜr den Anmietzeitraurn 2g.02.2014 bis 06.03.2014 ein 
Betrag von 491,95 EUR (a) und für den Annnietzeitraum 07.0 3.2aM bis 31.03.2014 ein 
Betrag von 1 (b)'663,24 EUR zu. Ausweislich des unbestrittenen Ktägervortrages hat 
die Beklagte einen Betrag von insgesamt 1.433,18 EUR auf die Mietwagenforderung 
gezahft' Der Anspruch ist in dieser Höhe durch Erfüllung erloschen. Damit verbleibt ein 
Betrag van 7i2,e1 EUR bestehen. 

d) Hinsichtlich der geltend gernachlen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten ist die 
Berufung unbegründet. Das Amtsgericht Wolfsburg hat zutreffend ausgeführt, dass aus
der Abrechnung der Beklagten (Bl B d.A ) ersichilicir ist, dass sie einen 
Gesamtschaden in Höfre von 29.169,62 EUR reguliert hat. Nach der amtsgerichlichen 
Verurteilung zur Zahlung van 221,99 EUR werde die Streitwertstufe von über 30.000,00 
EUR nicht erreicht. Auch nach vorliegender Begründetheit der Klage in Hölre von 
712,01 EUR ist eine Begründetheit von mehr ars 30.000,00 FUR nicht gegeben. 

e) Die Entscheidung über die Zinsforderungen forgt aus $$ 286, 2gg Abs. 1 BGB. 

3 Die Kostenentscheidung beruht auf gg g2 Abs. 1 satz 1, 97 Abs. 1 Zpo und die
Entscheidung über die vorläufige vollstreckbarkeit aus gg 70g Nr. 10 satz 1 und z, 713
zPa.
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4' Veranlassung, die Revision zuzulassen, besteht nicht, Weder hat die Rechtssache 
-grundsäteliche Bedeutung, noch erfordert die For"tbildung des Rechts oder die 

'i pioherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Fntscheidung des Revisionsgerichts 
{S 543 Abs I S. 1 ZpO).

Beglaubigt:

anuar ?017

als Urkundsbeamtin der


